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„First of all: no sports!“

Vermeintliche Antwort Winston Churchills auf die Frage  
nach seinem Rezept für ein langes Leben.

Einführung

„Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold“: Am 12. Mai 
2016 veröffentlichte die Tageszeitung New York Times auf ihrer Titelseite einen 
Bericht, der die internationale Sportwelt erschütterte.1 Grigory Rodchenkov, 
ehemaliger Leiter des russischen Anti-Dopinglabors, wurde zum Whistleblower 
eines der größten Dopingskandale der Olympischen Geschichte.2

Den inzwischen verifizierten Aussagen Rodchenkovs zufolge, habe der russi-
sche Staat ihn damit beauftragt, ein zuverlässiges System zur Vermeidung posi-
tiver Dopingtests russischer Athleten3 während der Olympischen Winterspiele  
in Sotschi 2014 zu entwickeln. Einfach zusammengefasst funktionierte das Sys-
tem wie folgt: Nachts, während das für die Olympischen Spiele eingerichtete 
Dopinglabor nicht unter der Bewachung von unabhängigen Beobachtern der 
World-Anti-Doping-Agency (WADA) stand, ersetzten Mitglieder des russischen 
Inlandsgeheimdienstes FSB heimlich Urinproben russischer Athleten. Die mit 
leistungssteigernden Substanzen verunreinigten Proben wurden durch sauberen 
Urin ersetzt, der im Vorfeld der Spiele gesammelt worden war.4

Laut Rodchenkov waren Dutzende russische Athleten bei den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi Teil des staatlichen Dopingsystems, darunter mindes-

1 Ruiz/Schwirtz, Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold, NYT, 
12.05.2016.

2 Ein eindrucksvolles Zeugnis der Rolle Rodchenkovs im staatlich geförderten Dopingpro-
gramm während der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 liefert die oscarprämierte Net-
flix-Dokumentation „Icarus“ von Bryan Fogel. Die Dokumentation wurde am 17.01.2017 erst-
mals ausgestrahlt und ist auf der Website des Streamingdienstes Netflix abrufbar.

3 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der Arbeit ausschließlich das generische 
Maskulinum verwendet wird. Weibliche und diverse Geschlechteridentitäten werden dabei 
ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

4 Für eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs und des Ausmaßes der Manipulationen 
siehe die von der WADA in Auftrag gegebenen Untersuchungsberichte McLaren, The Indepen-
dent Person Report – Part I, 18.07.2016 und McLaren, The Independent Person Report – Part 
II, 09.12.2016.
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tens 15 Medaillengewinner.5 Das akribisch vorbereitete Doping-Programm ver-
folgte das Ziel, russischen Athleten bei den Olympischen Spielen im eigenen 
Land zu Bestleistungen zu verhelfen und damit unter den Augen der Weltöffent-
lichkeit den russischen Wiederaufstieg zur Weltmacht auf der größtmöglichen 
Bühne voranzutreiben.6 Sportlich wurde das Ziel erreicht: Am Ende der Spiele 
führte Russland den Medaillenspiegel in allen Kategorien an.7 Zudem wurde kei-
ner der von Rodchenkov betreuten Athleten während der Spiele positiv auf Do-
ping getestet.8

Das Doping-Geständnis Rodchenkovs in der New York Times offenbarte der 
Weltöffentlichkeit ein staatlich gesteuertes Dopingprogramm bisher unbekannten 
Ausmaßes.9 Die zuständigen Institutionen innerhalb der Sportwelt reagierten mit 
harten Sanktionen: Neben dem Ausspruch zahlreicher Einzelsperren gegenüber 
durch Nachtests überführten Athleten, suspendierte daraufhin auch der Leichtath-
letik-Weltverband IAAF den russischen Leichtathletikverband ARAF (später 
RusAF) und schloss ihn von der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen 
aus.10 In der Folge sanktionierte auch das Internationale Olympische Komitee 
(IOC) den systematischen Dopingmissbrauch russischer Athleten, weshalb russi-

5 Beteiligt waren so prominente Athleten wie der russische Bob-Pilot und Fahnenträger bei 
der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Sotschi Alexander Subkow und der 
Olympiasieger von Sotschi im Skilanglauf Alexander Legkow.

6 Russland belegte bei den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver le-
diglich den für das Selbstverständnis Russlands als Wintersportnation enttäuschenden 11. Platz 
im Medaillenspiegel. Daraufhin forderte der damalige russische Ministerpräsident Dmitri Med-
vedev den Rücktritt ranghoher russischer Sportfunktionäre, siehe dazu Tkachenko, Medvedev 
calls for resignations after Russia flops at Winter Olympics, CNN, 02.03.2010; neben dem 
staatlich gesteuerten Doping-Programm investierte der russische Staat umgerechnet ca. 30 Mil-
liarden Euro in die Infrastruktur und Errichtung der Sportanlagen in Sotschi, siehe dazu Aumül-
ler, Kosten für Olympia in Sotschi: Danke, Steuerzahler, SZ, 05.12.2014; eine Analyse der geo-
politischen Bedeutung des Abschneidens einer Nation bei den Olympischen Spielen ist nachzu-
lesen bei Ford, The Geopolitics of Winter Olympic Medal Counts, The Atlantic, 07.02.2014.

7 Sowohl in der Wertung der meisten Goldmedaillen (15) als auch in der Addition aller 
Medaillen (33) konnte Russland die prestigeträchtige Nationenwertung vor Norwegen (11/26), 
Kanada (10/25) und den USA (9/28) für sich entscheiden, vgl. ARD, Medaillenspiegel der 
Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014.

8 Vgl. Ruiz/Schwirtz, Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold, NYT, 
12.05.2016.

9 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bereits eine am 3. Dezember 2014 in der 
ARD gezeigte investigative Reportage des deutschen Sportjournalisten Hajo Seppelt erste 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der russischen Erfolge ausgelöst hatte, Seppelt, Geheimsache 
Doping – Wie Russland seine Sieger macht, 03.12.2014; für eine Chronologie des russischen 
Dopingskandals siehe SRF, Chronologie zum Dopingskandal – Seit 5 Jahren im Fokus der 
Dopingfahnder, 09.12.2019.

10 Siehe dazu Duval, The Russian doping scandal at the court of arbitration for sport: les-
sons for the world anti-doping system, ISLJ 16 (2017), S.  177–197 und Altukhov/Nauright, The 
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sche Sportler nur unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen 2018 
in Pyeongchang teilnehmen konnten.11 Weitere Ungereimtheiten bei der Aufklä-
rung des staatlich gelenkten Dopingprogramms führten schließlich im Dezember 
2019 zu einer vierjährigen Sperre der Sportnation Russland durch die WADA.12

Der Dopingskandal bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi stellt 
nicht nur einen der bisher umfassendsten Versuche systematischen Dopingmiss-
brauchs in der Sportgeschichte dar, sondern hat darüber hinaus auch ein Schlag-
licht auf die globale Steuerung der Dopingbekämpfung geworfen. Die Heraus-
forderungen und Probleme grenzüberschreitender Ordnungspolitik werden in 
diesem Feld besonders deutlich: Der russische Staat und seine Athleten haben 
mit der systematischen Verwendung leistungssteigernder Substanzen während 
der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 nicht nur die Integrität eines der 
prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt untergraben, sondern auch gegen 
geltendes Recht verstoßen. Russland ist als Unterzeichner der UNESCO-Kon-
vention gegen Doping im Sport, einem völkerrechtlich bindenden Vertrag, so-
wohl dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Dopingbekämpfung zu ergreifen als 
auch die Einhaltung des privatrechtlich ausgestalteten World-Anti-Doping-Codes 
(WADC)13 zu überwachen.14 Darüber hinaus haben sich die Athleten mit ihrer 
Teilnahme an den Olympischen Spielen den Bestimmungen des WADC unter-
worfen, der die Einnahme leistungssteigernder Substanzen unter Androhung von 
Sanktionen verbietet.15

new sporting Cold War: Implications of the Russian doping allegations for international rela-
tions and sport, Sport in Society 21 (2018), S.  1120–1136.

11 Vgl. Pressemitteilung IOC, IOC suspends Russian NOC and creates a path for clean in-
dividual athletes to compete in Pyeongchang 2018 under the Olympic Flag, 05.12.2017 und 
siehe dazu auch Grohmann, Russia banned from Pyeongchang Winter Olympics, Reuters, 
05.12.2017.

12 Der diesbezüglich am 09.12.2019 einstimmig ergangene Beschluss des WADA Exekutiv-
komitees ist abrufbar unter: <https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-12/wada-exe 
cutive-committee-unanimously-endorses-four-year-period-of-non-compliance>; siehe dazu 
auch: Panja, Russia Banned From Olympics and Global Sports for 4 Years Over Doping, NYT, 
09.12.2019; mit Urteil des CAS vom 17. Dezember 2020 wurde die Sperre auf zwei Jahre re-
duziert, CAS 2020/O/6689 WADA v. RUSADA.

13 Der WADC wurde erstmalig im Jahre 2003 verabschiedet, trat 2004 in Kraft und wurde 
in der Folge mehrfach geändert. Der Arbeit liegt die zum 1. Juni 2019 verabschiedete Version 
WADC 2015 with 2019 amendments zugrunde.

14 Vgl. dazu z. B. Art.  3, Art.  5 und Art.  11 der UNESCO-Konvention gegen Doping im 
Sport; siehe dazu auch die detaillierte Auseinandersetzung mit der Konvention in Kapitel 3 B. 
II. 2.

15 Vgl. Art.  10 und Art.  11 WADC; siehe zum Sanktionsregime des WADC Kapitel 3 B. III.; 
einführend zu den zwischen den Athleten und dem IOC abgeschlossenen Regelanerkennungs-
verträgen Reimann, Lizenz- und Athletenvereinbarungen zwischen Sportverband und Sportler, 
2003 und Kapitel 2 C. 2. 2. b).
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Die sich in dieser Einführung bereits schemenhaft abzeichnende Mehrebenen-
regulierung im Sport, welche sich insbesondere durch die Kombination hoheit-
lich gesetzter und privatrechtlich ausgestalteter Instrumente zur Koordination 
grenzüberschreitender Problemlagen auszeichnet, steht beispielhaft für die Ko-
existenz und gegenseitige Beeinflussung verschiedener, nicht notwendigerweise 
staatlicher Normenordnungen auf der globalen Ebene. Sie dient in der Arbeit als 
Fluchtpunkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Regulierungs-
strukturen des Sports.

A. Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse

Der international organisierte Sport gilt in der rechtswissenschaftlichen Literatur 
als Musterbeispiel privater Selbstregulierung.16 Die Notwendigkeit einheitlicher 
Regeln für den weltweit stattfindenden Leistungsvergleich im Spitzensport ver-
anlasste die nationalen und internationalen Sportverbände mangels global ein-
heitlicher Sportregulierung zu Formen der Selbstorganisation, in denen das 
staatliche Recht lediglich eine untergeordnete Funktion einnimmt. Der Anspruch 
der Sportverbände, ihre eigenen Normen zu setzen, diese anzuwenden und gege-
benenfalls auch durchzusetzen, kann als das zentrale Strukturmerkmal des orga-
nisierten Sportbetriebs bezeichnet werden und blickt auf eine lange Tradition 
zurück.17

Vor dem Hintergrund der sich bereits vor den Ereignissen in Sotschi 2014 
stetig ausweitenden Dopingproblematik im Sport wurde mit der Gründung der 
WADA als Stiftung schweizerischen Rechts im November 1999 ein Harmonisie-
rungsprozess der Anti-Doping-Vorschriften initiiert, der erstmals eine weltweit 
einheitliche Verfolgung und Sanktionierung von Dopingmissbrauch im Sport er-
möglichen sollte. Durch diesen Prozess konnte ein wechselseitig verflochtenes 
System staatlich-privater Rechtsvereinheitlichung etabliert werden, welches mit 
dem CAS zudem auf ein in der internationalen Rechtsgemeinschaft anerkanntes 

16 Vgl. dazu einführend Buck-Heeb/Dieckmann, Selbstregulierung im Privatrecht, 2010, 
S.  67 ff.; Bumke/Röthel, Privates Recht, 2012; Köndgen, Privatisierung des Rechts, AcP 206 
(2006), S.  477–525 und Wolf, Legitimitätsbedarf und Legitimation privater Selbstregulierung 
am Fall der lex sportiva, in: Niesen (Hrsg.), Transnationale Gerechtigkeit und Demokratie, 
2012, S.  189–214, S.  198 ff. m. w. N.

17 Eine frühe Auseinandersetzung mit der Normsetzung außerhalb staatlicher Regulierung 
im Kontext der Global Governance Forschung findet sich bei Burnheim, Democracy, Nation 
States and the World System, in: Held/Pollitt (Hrsg.), New Forms of Democracy, 1986, S.  219–
239; siehe dazu ebenfalls Depping, Von Olympia bis zur lex sportiva – Gedanken zur Geschich-
te des Sportrechts, ZRG 127 (2010), S.  324–337; Wax, Internationales Sportrecht, 2009, S.  39–
56 und umfassend Hilpert, Die Geschichte des Sportrechts, 2011.



5A. Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse

privates Schiedsgericht zur Auslegung und Anwendung der Anti-Doping Vor-
schriften zurückgreifen kann.

Dieser neuartige hybride Regulierungsansatz18 dient dem Ziel der Schaffung 
von Rechtssicherheit innerhalb des durch seinen internationalen Charakter ge-
prägten Leistungssports. Der Ansatz kann als Antwort auf die allein mit her-
kömmlichen (national-) staatlichen Instrumenten nicht mehr zu bewältigenden 
globalen Herausforderungen des Sports verstanden werden. Aus diesem Grund 
haben sich im international organisierten Sport, im Allgemeinen und innerhalb 
der globalen Regulierung von Doping im Speziellen, private bzw. hybride Ord-
nungsmuster herausgebildet, um das Defizit an staatlich vereinheitlichter Regu-
lierung zu kompensieren. Die dadurch entstehenden funktionalen Äquivalente 
zum staatlichen Recht auf den Ebenen der Rechtsetzung, -durchsetzung und -an-
wendung, welche in Anlehnung an die aus dem internationalen Handelsrecht be-
kannte Debatte um die Lex Mercatoria19 im sportrechtlichen Zusammenhang in 
ihrer Gesamtheit auch mit dem Begriff der Lex Sportiva umschrieben werden, 
bilden den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.

Um die komplexe Regulierungsstruktur des Sports durch private Akteure und 
staatliche Institutionen vollständig erfassen zu können, knüpft die Forschungsar-
beit an die Vorarbeiten zur Theorie des transnationalen Rechts an.20 Der Arbeit 
liegt ein zweifaches Erkenntnisinteresse zugrunde. Erstens liegt ihr Interesse in 
der analytischen Auseinandersetzung mit den Funktionsbedingungen globaler 
Rechtsvereinheitlichung begründet. Mit der Methode des transnationalen Rechts 
soll am Beispiel der globalen Dopingregulierung herausgearbeitet werden, wie 
durch das Zusammenspiel privater und staatlicher Akteure Funktionsäquivalente 
zum staatlichen Recht auf globaler Ebene entstehen. Zweitens geht die Arbeit 
beruhend auf den systematischen Beobachtungen zur transnationalen Dopingre-
gulierung der Frage nach, ob die zu beobachtenden Formen der privaten Selbst-

18 Mit dem Begriff der Regulierung wird im Folgenden, einem weiten Begriffsverständnis 
entsprechend, die Verhaltenssteuerung durch die Setzung, Durchsetzung und Anwendung von 
Normen durch staatliche und nicht-staatliche Akteure verstanden.

19 Als Lex Mercatoria oder auch Law Merchant wird ein auf Verträgen beruhendes transna-
tionales Governance-Regime bezeichnet, dessen Funktion darin besteht eine zuverlässige Ver-
tragsdurchsetzung zu gewährleisten und damit Rechtssicherheit für den internationalen Handel 
zu schaffen. Das auf den Prinzipien der Partei- und Privatautonomie beruhende Regime stützt 
sich dabei sowohl auf private Institutionen wie die Schiedsgerichtsbarkeit als auch auf öffent-
liche Institutionen z. B. bei der Vollstreckung dieser Schiedssprüche, vgl. dazu instruktiv Cal-
liess, Lex Mercatoria, in: Basedow et al. (Hrsg.), Encyclopedia of Private International Law, 
2017, S.  1119–1129 und die nähere Auseinandersetzung in Kapitel 1.

20 Zur Einführung in die Theorie des transnationalen Rechts siehe den jüngst erschienenen 
Sammelband Zumbansen (Hrsg.), The many lives of transnational law. Critical engagements 
with Jessup’s bold proposal, 2020.


